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Editorial

„Unter Rechtsbeugung versteht man
im deutschen Recht die bewusst fal-
sche Anwendung des Rechts durch
Richter, Amtsträger oder Schieds-
richter bei Leitung oder Entschei-
dung einer Rechtssache zugunsten
oder zum Nachteil einer Partei.“ So
ist es bei Wikipedia nachzulesen.

Die Strafandrohung ist nicht unbe-
achtlich. Entsprechend § 339 Straf-
gesetzbuch liegt die Strafe für ein
solches Vergehen zwischen 1 und 5
Jahren Freiheitsentzug. Dabei stellt
nach Ansicht des Bundesgerichtsho-
fes nicht jede unrichtige Rechtsan-
wendung eine Beugung des
Rechts im Sinne von § 339
StGB dar. Rechtsbeugung be-
gehe ein Amtsträger, der sich
bewusst und schwerwiegend
von Recht und Gesetz ent-
fernt. Die bloße Unvertretbar-
keit einer Entscheidung be-
gründe eine Rechtsbeugung
hingegen noch nicht (BGH,
Urteil vom 4. September
2001, Az. 5 StR 92/01; BGHSt
47, 105-116).

Wenn im Januar 2008 eine Rei-
he von Sozialämtern, ob mit
oder sogar ohne schriftlichen
Bescheid, die Leistungen kür-
zen, weil nach ihrer Auffassung
die Anspruchsvoraussetzung
des § 2 Asylbeweberleistungs-
gesetzes nicht mehr besteht
und stattdessen nochmals 12
Monate Leistungsbezug nach §
3 Asylbewerberleistungsgesetz
„absolviert“ werden muss, ist
die Frage nach dem Vorliegen
der Voraussetzungen für den
Straftatbestand der Rechtsbeu-

gung entsprechend des Bundesge-
richtshofes schon in den Raum zu
stellen.

Unrichtige Rechtsanwendung? Die
scheint angesichts der zahlreichen
Gerichtsurteile von erst- und zwei-
tinstanzlichen Urteilen absolut un-
strittig zu sein. Bewusst? Bewusst ist
die Entscheidung allemal, in einem
Fall wird im Gespräch durch die Be-
hörde bestätigt, dass man die selbst
vorgenommene Kürzung für nicht
rechtens hält. Schwerwiegend? Was
könnte schwerwiegender sein als ei-
nem Menschen eine zustehende So-

zialleistung bis zu 30% unter das
Existenzminimum zu kürzen?

Wenn es in diesem Staat möglich ist,
einem Flüchtling aufgrund einer fal-
schen Namensnennung im Asylver-
fahren 12 Jahre später einen Aufent-
haltstitel zu verwehren, sollte es
doch zumindest auch möglich sein,
dass sich ein Staatsanwalt oder eine
Staatsanwältin mal der Sache der un-
rechtmäßigen Leistungskürzung vor-
nimmt. Nur mal zur Prüfung eben.

Steffen Dittes
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Eisenach

Ausländerbeirat Eisenach

Tel.: 03691-744776

Erfurt

Ausländerbeirat Erfurt
Di und Do von 16 - 18 Uhr
Tel.: 0361-6551040

Caritas Regionalstelle Mittelthürin-
gen - Beratung für Flüchtlinge u.Mi-
grantInnen
Tel.: 0361-5553320

Jüdische Landesgemeinde Erfurt
Beratung für jüdische EmigrantInnen
Tel.: 0361-5624964

Evangelischer Kirchenkreis Erfurt
Flüchtlings- und Ausländerberatung
Tel.: 0361-7508422/-23

Gera

Diakonieverbund Gera e.V.
Asyl- und Sozialberatung in der GU
Tel.: 0365-8007798

Gotha

Diakoniewerk Gotha
Beratung für MigrantInnen
Tel.: 03621-305825

L’ámitie
Multikulturelles Zentrum
Tel. 03621- 29340

Jena

Bürgerinitiative Asyl e.V.

Asyl- und Ausländerberatung

Tel. 03641-493330

Ausländerbeirat Jena

Tel.: 03641-493330

Diakoniekreisstelle Jena
Flüchtlings- u. Verfahrensberatung
Tel.: 03641-443709

REFUGIO Thüringen
Psychosoz. Zentrum für Flüchtlinge
Tel.: 03641-226281

The Voice Refugee Forum Jena
Tel.: 03641-665214

THO Thüringer Hilfsdienst für Op-
fer rechtsextremer Gewalt
Tel.: 03641-801366

Nordhausen

Schrankenlos e.V.
Asylberatung
Tel.: 03631-9 0901

Saalfeld

Caritas Saalfeld
Beratung für MigrantInnen
Tel.: 03671-35820

Suhl

Ev. Kirchenkreis Henneberger Land
Asylberatung/Abschiebehaftgruppe
Tel.:  03681-308193

Weimar

Caritas und Diakonie
Asyl- und Sozialberatung in der Ge-
meinschaftsunterkunft
Tel.: 03643-497981

Impressum

Flüchtlingsrat Thüringen e.V.

Warsbergstraße 1

99092 Erfurt

Tel 0361-21727-20

Fax 0361-21727-27

E-Mail: info@fluechtlingsrat-thr.de

www.fluechtlingsrat-thr.de

Das Info kann kostenlos bestellt

werden. Der Flüchtlingsrat ist je-

doch auf Spenden angewiesen, um

unabhängig von staatlichen Geldern

und Interessen für das Recht auf

Asyl und den Schutz von Flüchtlin-

gen eintreten zu können.

Spendenkonto

SEB Leipzig

BLZ 860 101 11

Konto-Nr. 196 370 4200

Kontakt regional

Internet für
Flüchtlinge/
Internet for

refugees

Der Flüchtlingsrat und das
DGB-Bildungswerk bieten allen

Flüchtlingen an, das Internet
kennenzulernen und zu nutzen/

The Refugee Council and the
DGB Bildungswerk offer to all
refugees to learn to use the In-

ternet.

Wann/Time?

Jeden Dienstag/
Every Tuesday

14.00 – 16.00

Wo/Where?

Büro des Flüchtlingsrates/ Office

of the Refugee Council,

Erfurt,
Warsbergstraße 1

Termine

Offener Flüchtlingsrat:

1. März 2008  in Suhl

17. Mai in Apolda

25. Oktober in Sondershausen
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Vorenthaltende Leistung bestätigt, Schadenausgleich strittig

Untersuchungsbehörden aktiviert, Staatsschutzstrafanzeige beabsichtigt

Laut § 4 Thüringer Flüchtlingsaufnah-
megesetz (ThürFlüAG) führen die
Landkreise und  kreisfreien Städte
die Aufgaben nach diesem Gesetz als
Aufgaben im übertragenen Wir-
kungskreis durch. Aber was kann
man dagegen unternehmen, wenn
die zuständige Kommune die Aufga-
ben nicht vollständig oder willkürlich
durchführen?

In Eisenach wurden den Leistungsbe-
rechtigten die Leistungen für Putz-
mittel, Reinigungsmittel, Toilettenpa-
pier und Haushaltswaren von gerin-
gem Wert per Bescheid gewährt,
aber sie wurden nicht ausgegeben,
obwohl der Umfang der Geld- und
geldwerten Leistungen nach Anlage
A den Thüringer Verwaltungsvor-
schriften zur Durchführung des Asyl-
bewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
klar geregelt wird. Dies fand seit der
Eröffnung der Gemeinschaftsunter-
kunft (GU) für Asylbewerber in Eise-
nach im Dezember 1997 statt. Erst
im Jahr 2006 erkannten einige Be-
troffenen diesen Mangel und stellten
Antrag auf Erstattung vorenthaltener
Leistungen nach dem AsylbLG
(Flüchtlingsrat Info Thüringen berich-
tete).  Da die Stadtverwaltung Eise-
nach, die in diesem Fall für die Ge-
währung von Leistungen zuständig
ist, mit unterschiedlichen Argumen-
ten die Anträge ablehnte, wurden
Widersprüche eingelegt. Diese wur-
den dann an das Landesverwaltungs-
amt weitergeleitet.

Ein Jahr später räumte das Landes-
verwaltungsamt ein, dass die Sachlei-
stung, die per Bescheid gewährt
werden musste, nicht erfolgt ist.
Aber es verlangte den Antragstellern
Quittungen für die Selbstbeschaffung
von Putzmittel, Reinigungsmittel,
Toilettenpapier und Haushaltswaren
von geringem Wert vorzulegen, um
die Kosten erstatten zu können. An-
sonsten sind die Widersprüche zu-
rückzuweisen.

Hier liegt eindeutig ein säumiges
Verhalten der Behörde vor. Der Be-
darf wurde durch  Bescheid festge-
stellt, aber die Leistung kam nicht
zur Ausreichung. Somit ist der vom
Landesverwaltungsamt geforderte
Nachweis durch die Vorlage von
Quittungen entbehrlich, argumen-
tierte der Rechtsbeistand der An-
tragsteller.

Darüber hinaus ist festzustellen, dass
die Stadtverwaltung Eisenach lang-
jährig besonderes bei dieser aufsicht-
und fürsorgepflichtigen Aufgabe ver-
sagte.

Aufgrund dieser deutlich erkennba-
ren Versagung bzw. Unregelmäßig-
keit hat ein Eisenacher, H-W. Mane-
gold, den Sachverhalt seit 2004 bei
allen möglichen Instanzen - den
Stadträten Eisenach, dem Landesver-
waltungsmat, Ministerien, dem Land-
tag, der Staatsanwaltschaft, dem
Thüringer Rechnungshof - gemeldet.
Die Stadtverwaltung Eisenach hat
eine Straftat, unberechtigte Berei-
cherung an Steuergeldern in Verbin-
dung mit Durchsetzung des AsylbLG
begangen, schrieb er mehrmals an
den Instanzen. Also muss er als Bür-
ger gegen dieses kriminelle Verhal-
ten der Stadtverwaltung Eisenach ak-
tiv sein. Durch seine aktuellen Pres-
semitteilungen, die dem Flüchtlings-
rat Thüringen vorliegen, wird der
Petitionsausschuss im Thüringer
Landtag nun eingeschaltet. Der Thü-
ringer Rechnungshof prüft noch, ob
er es aufgrund des von ihm geschil-
derten Sachverhalts für erforderlich
erachtet, Erhebung aufzunehmen.
Eine erneute Strafanzeige gegen den
Oberbürgermeister Eisenach wurde
bei der Polizeiinspektion Eisenach
erstattet. Nun wird eine entschei-
dende Antwort von der Staatsan-
waltschaft in Meiningen erwartet.
Soweit scheint es, dass der angezeig-
te Oberbürgermeister Matthias
Doht außer dem am 01.12.2007 er-

folgten Betreiberwechsel in der Ge-
meinschaftsunterkunft Eisenach
noch keine weiteren disziplinari-
schen Maßnahmen innerhalb der
Stadtverwaltung durchgeführt hat.

Wenn die Staatsanwaltschaft Meinin-
gen keine positive Entscheidung trä-
fe, wäre eine Staatsschutzstrafanzei-
ge gegen die Landesregierung Thü-
ringen wegen unzulässig unterlasse-
ner Um- bzw. Durchsetzung von
Bundesrecht (red. AsylbLG) bei der
Bundesgeneralanwältin in Karlsruhe
unumgänglich, äußerte der parteilo-
se Christ aus der Nachbarschaft.

Bezüglich der kleinen Anfrage der
Abgeordneten Berninger (PDS) und
der Antwort des Thüringer Innenmi-
nisteriums (DS 4/528 vom
19.01.2005) bekommen die Land-
kreise und die kreisfreien Städten
eine Pauschale für alle entstandenen
Kosten.

Zitat: „Kosten für die Unterbringung
und Betreuung von Flüchtlingen sowie
Kosten, die im Rahmen des Vollzugs
des Asylbewerberleistungsgesetzes be-
ziehungsweise des Bundessozialhilfe-
gesetzes (BSHG) entstanden, werden
den Landkreisen und kreisfreien Städ-
ten in Form von Pauschalen erstattet,
ohne dass hierfür ein konkreter Nach-
weis der von den Kommunen tatsäch-
lich aufgewendeten Kosten erfolgen
muss.“

Ganz klar ist hier, dass eine willkürli-
che Vorgehensweise möglich ist,
weil die Landkreise und die kreisfrei-
en Städten bei der Verwendung der
Pauschale über einen freien Spiel-
raum verfügen.

Ariffadhillah
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Zwischen Resignation

und Wut

Flüchtlingsleben im Landkreis

Sömmerda

Erste Eindrücke

Nur eine halbe Stunde Zugfahrt von
Erfurt entfernt liegt mitten im Thü-
ringer Becken die
1100-Seelen-Gemeinde Gangloff-
sömmern. Ein einzelnes Bahngleis,
keine Fahrpläne, keine Menschen-
seele. Nur wilde Stille in jede Him-
melsrichtung. Es scheint, als käme
man hier nicht an, sondern als wolle
man weg. Wenn man die Wahl hat.
Genau diese haben die in diesem
Dorf lebenden Flüchtlinge nicht. Sie
stammen aus dem Irak, aus Geor-
gien, Aserbaidschan, China, Arme-
nien oder Albanien. Sie warten auf
den Ausgang ihres Asylverfahrens.
Sie warten auch noch Jahre danach.
Worauf? Auf das Leben.

Dieses scheint eingeengt in Gan-
gloffsömmern. In einem ehemaligen
Schulgebäude, baulich innen wie
auch außen dem steten Verfall aus-
gesetzt, leben hier Menschen mit-
unter Jahre. Das rostende Eingangs-
tor zum Gelände hängt nicht mehr

Landkreise verdienen an Kostenpauschale für

Unterbringung

Die Unterbringung von Flüchtlingen
obliegt in Thüringen der Verantwor-
tung der Landkreise und kreisfreien
Städte. Die Landkreise und kreisfrei-
en Städte erhalten für die Unterbrin-
gung und Versorgung von Flüchtlin-
gen eine Pauschale durch das Land.
Diese pauschale Kostenerstattung
richtet sich nach der Thüringer Kos-
tenerstattungsverordnung zum Thü-
ringer Flüchtlingsaufnahmegesetz.
Bis auf die Ausgaben für die Bewa-
chung von Gemeinschaftsunterkünf-
ten sowie die Leistungen bei Krank-
heit und Schwangerschaft nach
Spitzabrechnung werden alle ande-
ren Kostenerstattungen als Pauscha-
le ausgereicht, die keiner Nachweis-
oder Rückzahlpflicht unterliegen.
Den Landkreisen obliegt es, selbst
über die Mittelverwendung zu ent-
scheiden. Voraussetzung ist die Er-
füllung des gesetzlichen Auftrages
bei der Leistungsgewährung nach
Asylbewerberleistungsgesetz und
die Erfüllung von Mindeststandards,
beispielsweise bei der Unterbrin-
gung von Flüchtlingen in Gemein-
schaftsunterkünften.

Aus einer Kleinen Anfrage der Land-
tagsabgeordneten Sabine Berninger
(DIE LINKE) ergibt sich eine erhebli-
che Differenz zwischen den Einnah-
men der Kommunen im Rahmen der
Kostenerstattung und den tatsächli-
chen Aufwendungen für in den
Landkreisen und kreisfreien Städten
lebende Flüchtlinge.

So haben die Landkreise und kreis-
freien Städte im Jahr 2004 mehr als
4 Millionen Euro für die Unterbrin-
gung von Flüchtlingen mehr erhal-
ten, als sie tatsächlich ausgegeben
haben. Im Jahr 2006 waren es im-
merhin noch 800.000 Euro.

Die Lebenssituation von Flüchtlingen
in Thüringen könnte allein schon da-
durch erheblich verbessert werden,
wenn die Landkreise die durch das
Land dafür zur Verfügung gestellten

Mittel auch für Flüchtlinge ausgeben.
Es ist ein Skandal, dass Landkreis aus
den Zuschüssen für die Unterbrin-
gung und für soziale Leistungen ih-
ren eigenen Haushalt füttert. So hat
bspw. der Wartburgkreis von 2004
bis 2006 mehr als 750.000 Euro ein-
gespart.

Derzeit leben in Thüringen 2.640
Flüchtlinge in den Gemeinschaftsun-
terkünften der Landkreise und kreis-
freien Städte, 701 von ihnen sind
Kinder.

Dabei ist die Situation in Thüringen
höchst unterschiedlich. Während in
Suhl keine Gemeinschaftsunterkunft
mehr existiert und alle Flüchtlinge
dezentral untergebracht sind, lehnt
der Landkreis Sömmerda eine de-
zentrale Unterbringung offenkundig
kategorisch ab. Nur zwei von 77
Flüchtlingen bewohnen dort eine
Einzelunterkunft. Der niedrigste An-
teil in Thüringen.

Dass der Rückgang der Asylbewer-
ber durch eine rigide und abschot-
tende EU-Politik und der so genann-
ten Drittstaaten-Regelung in die De-
batte um die Zukunft von Gemein-
schaftsunterkünften neuerdings Be-
wegung gebracht hatte, ist nur zu ei-
nem Teil beruhigend. Einerseits
scheinen konkrete Verbesserungen
möglich, da sich die Vorhaltung gro-
ßer Einrichtungen nicht mehr lohnt.
Andererseits werden Flüchtlinge in
dieser Diskussion wiederum nur
Kostenfaktoren und statistische An-
teile bleiben. Kein Beitrag, um wirk-
sam gegen einen Rassismus anzu-
kämpfen, den 54% der ThüringerIn-
nen nach dem Thüringen-Monitor
2007 immer noch vertreten.

Steffen Dittes

Fortsetzung auf Seite 5
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ganz in seinen Angeln, beklemmende
Stille schlägt einem, wenn man das
Gebäude betritt, entgegen. Hier ha-
ben sich über siebzig Personen ihr
provisorisches Leben eingerichtet.
Pro Familie ein Zimmer. Ein Bett für
die Kinder, ein Kühlschrank brummt
monoton zu Füßen des Bettes, die
Eltern schlafen auf der verbeulten
Couch, gleich neben dem Herd, den
sie offiziell nicht haben dürfen. Gar-
dinen teilen das Zimmer, trennen
die 25 Quadratmeter Privatsphäre
der Eltern von der des heranwach-
senden Sohnes, von der der jünge-
ren Geschwister. Kinderzeichnungen
schmücken die kalten Wände. Heim-
leben als langjähriges Erziehungsmo-
dell? Provisorisches Leben mit Kar-
tons und Möbeln vom Sperrmüll.
Neonlampen an wasserfleckigen
Zimmerdecken werfen ihr fahles
Licht auf das wenige, was die Men-
schen geben können: dampfenden
Tee in Gläsern, Süßigkeiten, selbst-
gebackenen Kuchen serviert mit um-
werfender Gastfreundlichkeit. Drau-
ßen auf zwei Etagen lange Gänge,
das Flüstern und leise Klappern von
Töpfen in der Küche, die Frauen he-
ben ihre Köpfe,
unsicher, aber
freundlich. Kinder
bleiben in den
Gängen stehen
und schauen aus
großen Augen. Sie
drängen sich mit
ihren Rücken an
die kahlen Wände
in verblasstem
Gelb. Dicke
Schwaden von
Uringestank aus
verschmutzten
Toiletten hüllen sie
ein.

Es sind vor allem
die Familien, die Kranken und Alten,
die an diesem trostlosen Ort aushar-
ren; die alleinstehenden jungen Män-
ner haben das Heim längst verlassen,
um sich nur gelegentlich zurückzu-
melden - wegen der Gutscheine,
wegen der Post.

Die Idee

Wie kommt man als Außenstehen-
de/r ins Gespräch mit den Bewohne-
rInnen? Wie gewinnt man Vertrauen?
Was kann man anbieten? Was wird
gebraucht? REFUGIO Thüringen und
Mitglieder vom
Flüchtlingsrat Thü-
ringen e.V. ent-
schlossen sich im
Dezember 2007
zu einer gemeinsa-
men Informations-
veranstaltung für
die Flüchtlinge in
dem Heim. Anlass
gaben Hilferufe
von BewohnerIn-
nen: die soziale
Isolation; die hy-
gienischen Bedin-
gungen im Heim;
die räumliche
Enge; die Krank-
heiten; der Kindergarten, der sich
weigert, die Flüchtlingskinder aufzu-
nehmen; die „Urlaubsscheine“, die
es nie gibt; der offene Rassismus auf
der Straße; die Angst vor der Auslän-
derbehörde; die Sprachlosigkeit. Erst
im Frühjahr 2007 hatte sich ein
Flüchtling, dessen psychische Erkran-

kung unerkannt
und unbehandelt
blieb, vor einen
Zug geworfen. In
der Stille des Thü-
ringer Nordens
verlor er seine bei-
den Arme.

Vorbereitungen

Es musste ein
Raum außerhalb
der GU gefunden
werden, denn
schon im Herbst
erteilte das Sozial-
amt Sömmerda
dem Flüchtlingsrat

Thüringen e.V. keine Besuchserlaub-
nis. Die höhnende Begründung: der
Schutz der Privatsphäre der Bewoh-
nerInnen in der Unterkunft. Der
ortsansässige evangelische Pfarrer
unterstützte unser Vorhaben und so
konnte letztlich ein Gemeinderaum

für den 19. Dezember organisiert
werden. Der für den Landkreis kon-
ventsbeauftragte Pfarrer für den Be-
reich „Flüchtlinge und Ausländer“
gab seine Zusage zum Kommen.
Ebenso Rechtsanwältin und Vertre-
terin in der Thüringer Härtefallkom-

mission Mirjam
Kruppa.

Der Vorbesuch

Um wirklich alle Be-
wohnerInnen zumin-
dest informiert zu
haben, wurde ein
Kurzbesuch wenige
Tage vor dem 19.
beschlossen. Wir
verteilten kurze Ein-
ladungsschreiben mit
den wesentlichen in-
haltlichen Punkten
der Veranstaltung:
Die BewohnerInnen

sollten zu Wort kommen und uns
von ihrem Leben berichten; wir
wollten aktuelle Themen und ge-
setzliche Änderungen vortragen. Im
Anschluss sollten  Weihnachtsge-
schenke für die Kinder überreicht
werden und Zeit für einzelne Ge-
spräche bleiben.

Die Veranstaltung

Am 19. Dezember 2007 war es dann
endlich soweit. Der ausgekühlte Ge-
meinderaum wurde per Kachelofen
beheizt. Kuchen, Gebäck und Ge-
tränke machten den Raum schnell zu
einem Begegnungsort. Pünktlich zum
Beginn der Veranstaltung trafen ne-
ben mehreren Personen aus dem
Flüchtlingsrat und des Psychosozia-
len Zentrums für Flüchtlinge REFU-
GIO Thüringen auch die Rechtsan-
wältin und der Pfarrer ein.

Nach einer Vorstellungsrunde gab es
kurze Vorträge zu folgenden The-
men:
- Bleiberechtsregelung
- Härtefallkommission
- Leistungen nach dem Asylbewer-
berleistungsgesetz.

Wo Übersetzungen notwendig wur-
den, halfen sich die Flüchtlinge ge-

Fortsetzung von Seite  4

Fortsetzung auf Seite 6
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Eilantrag § 2 AsylbLG

Seit dem 28. August 2007 gilt für
den Bezug von Leistungen nach § 2
Asylbewerberleistungsgesetz nicht
mehr wie bislang ein 36-monatiger
Vorbezug von gekürzten Leistungen
nach § 3 Asylbewerberleistungsge-
setz. Seither sollen Flüchtlinge
48-Monate Leistungen erhalten, die
um etwa 30 % unter dem Existenz-
minimum liegen, ehe sie in den „Ge-
nuss“ der sozialen Grundsicherung
nach SGB XII kommen.

Allein das ist eine weitere inhumane
Einschränkung, die mit dem Asylbe-
werberleistungsgesetzes seit 1993
ihre Grundlage gefunden hat. Ohne
ausdrückliche Ermächtigung durch
den Bundesgesetzgeber kommen
einzelne Bundesländer aber auf eine
noch inhumanere Umsetzungspra-
xis. Auch diejenigen, die bereits Lei-
stungen nach § 2 Asylbewerberlei-
stungsgesetz erhalten, sollen nun
noch einmal für 12 Monate gekürzte
Leistungen erhalten. Auch Thürin-
gen verfährt so. Grund dafür ist ein
Schreiben des Thüringer Landesver-
waltungsamtes vom 1. November
2007 an die Sozialämter der Land-
kreise und kreisfreien Städte. Darin
heißt es:

„Diese Regelung des § 2 Abs. 1
Asylbewerberleistungsgesetz ist ent-
sprechend dem Wortlaut des Ge-
setzes auszulegen, das heißt, erhöh-
te Leistungen nach § 2 Asylbewer-
berleistungsgesetz in Verbindung
mit SGB XII analog kommen erst
dann in Betracht, wenn Grundlei-
stungen nach § 3 Asylbewerberlei-
stungsgesetz über einen Zeitraum
von 48 Monaten bezogen wurden.
Der Bezug von Leistungen nach § 2
Asylbewerberleistungsgesetz ist
nicht in die Berechnung der 48 Mo-
nate einzubeziehen. ... Wir machen
darauf aufmerksam, dass für diese
Gesetzesänderung keine Stichtags-
regelung besteht. Für jeden Asylbe-
werber sind folglich alle Zeiten sei-
nes Leistungsbezuges nach § 3

AsylbLG in die Berechnung der Lei-
stungsdauer einzubeziehen.“

Soweit, so schlecht. Und Thüringer
Sozialämter haben nichts anderes zu
tun, als diesen Eingriff in ihre Ent-
scheidungsverantwortung einzube-
ziehen und setzen die irrige Rechts-
auffassung des Thüringer Landesver-
waltungsamtes um.

Bereits eine Vielzahl von Gerichts-
urteilen hat bestätigt, dass die An-
weisung des Landesverwaltungsam-
tes rechtswidrig ist:

Empfänger von Leistungen nach § 2
AsylbLG genießen Bestandsschutz:
Für Bezieher von Leistungen nach §
2 Asylbewerberleistungsgesetzes,
die die bisher geltende Vorbezugs-
dauer von 36 Monaten bereits er-
füllt haben, gilt die Änderung nicht.
Der Gesetzgeber hat es unterlassen,
eine notwendige Rückwirkungsre-
gelung zu erlassen. U. a. das Sozial-
gericht Duisburg bestätigt vor die-
sem Hintergrund soweit es die Vor-
bezugsdauer anbelangt ausdrücklich
einen Bestandsschutz (vom
08.11.2007; AZ. S 2 AY 36/07 ER).

Leistungsbezug von § 2 Leistungen
muss berücksichtigt werden:
Bereits im April 2007 stellte das
Landessozialgericht Nord-
rhein-Westfalen fest, dass zur Auf-
füllung der Vorbezugsdauer auch
Leistungen nach dem SGB XII oder
anderer höherer Leistungen, also
auch entsprechend § 2 AsylbLG
anerkannt werden. Dies ist deshalb
folgerrichtig, dass die Voraussetzun-

genseitig. Im Anschluss daran wur-
den Fragen der TeilnehmerInnen
beantwortet. AnsprechpartnerInnen
des Flüchtlingsrates standen nach
dem Ende des Veranstaltungsteiles
weiterhin zur Beratung zur Verfü-
gung.

Den Abschluss des Tages bildete die
Übergabe von Weihnachtsgeschen-
ken an die Kinder in der Unterkunft.
Dankenswerterweise hatten viele
für diese Aktion gesammelt und es
konnte große Freude unter den Kin-
dern gestiftet werden.

Ausblick

Am 19. Dezember 2007 verließen
alle Beteiligten die Unterkunft mehr
oder weniger betroffen. Die Le-
bensbedingungen in der Unterkunft
aber auch in dieser ländlichen Regi-
on sind katastrophal. Eine Anbin-
dung an das Leben im Dorf Gan-
gloffsömmern gibt es nicht. Die
meisten der Kinder der Unterkunft
besuchen bisher keinen Kindergar-
ten, was zu einer sehr problemati-
schen Situation bei der Einschulung
führt, denn die deutsche Sprache
beherrschen sie nur bruchstückhaft.

Momentan überlegt der Teilnehme-
rInnenkreis die weitere Arbeit vor
Ort. Über das Diakoniezentrum
Bethesda wird im Ort voraussicht-
lich regelmäßig aus EU-Mitteln be-
fürwortete und geförderte mobile
Beratung angeboten werden. Ein
Tropfen auf den heißen Stein der
Hoffnung der Menschen...

Fortsetzung von Seite  5
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Ein Bericht aus der Arbeit des Kontaktkreises Migration

der Katholischen Pfarrgemeinde Jena

Ein Zusammenleben von Menschen
unterschiedlicher ethnischer und re-
ligiöser Prägung, das mehr ist als ein
gewaltfreies Nebeneinander, liegt
uns am Herzen. Deshalb haben wir
uns als „Kontaktkreis Migration der
Katholischen Pfarrgemeinde Jena“
gegründet und widmen uns der Ar-
beit mit in Jena Zugezogenen (v. a.
Asylbewerbern, jüdischen Migran-
ten und Spätaussiedlern).

Ein Baustein unserer Arbeit ist das
Projekt „Kulturschätze“, das mehr-
mals durch unterschiedliche Organi-
sationen finanziell unter-
stützt wurde. Anliegen
unseres Projektes ist es,
zugewanderte und einhei-
mische Menschen in Jena
in Kontakt zu bringen, in-
dem wir durch kulturelle
Fahrten und Besichtigun-
gen ihren Wissensdurst
stillen und gemeinsame
Diskussionen anregen.
Bei den in Jena lebenden
und bisher wenig inte-
grierten Menschen mit
Migrationshintergrund (v.
a. im Wohnheim Caroli-
nenstraße) sprechen wir
das Interesse an den
Werten und den geschichtlichen so-
wie kulturellen Hintergründen der
einheimischen Bevölkerung an. Da-
neben möchten wir in der einheimi-
schen Bevölkerung durch diese Be-
gegnungen und gemeinsamen Erleb-
nisse ein besseres Verständnis für
die Probleme der Asylsuchenden
und Zugewanderten erreichen.
Wichtig ist uns dabei auch, die un-
terschiedlichen Personenkreise im
Jenaer Wohnheim (mit unterschied-
lichen Leistungsansprüchen - Asyl-
bewerberleistungsgesetz und AL-
GII) miteinander in Kontakt zu brin-
gen.

Unser „Kontaktkreis Migration“
ging 2007, teilweise mit neuer Be-
setzung, aus dem rund 20 Jahre be-

stehenden „Kreis Auslandskontakte“
der Katholischen Pfarrgemeinde Jena
hervor. Dieser Kreis war inhaltlich
bis 1989 v.a. auf Hilfe für die sog.
dritte Welt, auf Hilfe für Osteuropa
und auf ausländische Gemeindekon-
takte ausgerichtet. Seit 1993 orien-
tierten sich die Aktivitäten vermehrt
auf Asylbewerber in Jena.

Unter der Leitung von Frau Ursula
Tinschert wurden für die Asylbewer-
ber, die  im Erstaufnahmeheim am
Jenaer Forst untergebracht waren,
mehrmals im Jahr Veranstaltungen

angeboten, wie  Bastel- und Handar-
beitsnachmittage, Museumsbesuche
in Jena, Wanderungen und Kinderfes-
te. Ein Höhepunkt war die traditio-
nelle Einladung und Einbeziehung von
Asylbewerber-Familien beim Ernte-
dankfest der Katholischen Pfarrge-
meinde.

Frau Tinschert, der wir in diesem
Rahmen nochmals herzlich für ihr un-
ermüdliches Engagement danken
möchten, hatte sich im Mai 2007 –
und mit ihr eine Reihe unterstützen-
der Rentnerinnen – aus Altersgrün-
den von diesem Kreis zurückgezo-
gen. Zuvor wurde jedoch in der
Pfarrgemeinde um Mitglieder gewor-

Fortsetzung auf Seite 8

„Der Weihnacht auf der Spur“: Vorweihnachtliche Einla-
dung im Wohnheim der Asylbewerber und jüdischen Mi-

granten in Jena-Lobeda

gen für den Leistungsbezug nach §
3 AsylbLG erst Recht vorliegen,
wenn die Voraussetzungen für hö-
here Leistungen vorliegend sind.
Auf den tatsächlichen Bezug von
Leistungen nach § 3 AsylbLG
kommt es letztlich bei der Berech-
nung des Vorbezugsdauer nicht an.

In der Praxis stellt sich noch ein an-
deres Problem dar: die aufschieben-
de Wirkung. Grundsätzlich ist da-
von auszugehen, dass es sich bei ei-
nem Bescheid nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetz um einen
Dauerbescheid handelt. Somit hat
ein Widerspruch gegen die Abände-
rung eines Leistungsbescheides auf-
schiebende Wirkung, das heißt, dass
die Änderung erst Bestandskraft er-
fährt, wenn über die Widerspruch
und über eine eventuelle Klage ab-
schließend entscheiden wurde. In
derartigen Fällen darf die Behörde
also nach Einlegen des Widerspru-
ches die gekürzten Leistungen nicht
auszahlen, sondern muss die Aus-
zahlung in voller bisheriger Höhe
vornehmen. Sollte Sie dies nicht tun
oder aber hat sie in ihrem Bescheid
den Sofortvollzug angeordnet, emp-
fiehlt sich ein Eilantrag vor dem zu-
ständigen Sozialgericht, in dem
Wiederherstellung der aufschieben-
den Wirkung des Widerspruchs des
Antragstellers gegen den Bescheid
des Sozialamtes beantragt wird.

Der Flüchtlingsrat Thüringen e.V.
hat in einem Fall einen derartigen
Eilantrag vor dem Sozialgericht Go-
tha unterstützt und erhofft sich von
der Entscheidung auch eine Wir-
kung auf Thüringen und die Ent-
scheidungen der Sozialämter, da
das Sozialgericht verpflichtet ist, im
Rahmen der Prüfung des Eilantrages
auch den Inhalt des Bescheides auf
seine offenkundige Rechtswidrigkeit
zu prüfen.

Unter  können für Widerspruch und
Eilantrag Musterentwürfe angefor-
dert werden.

Steffen Dittes

Fortsetzung von Seite  6
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ben, die diesen Kreis weiterhin auf-
rechterhalten. Seit Mai 2007 arbei-
ten nun sechs ehrenamtlich enga-
gierte Mitglieder der Katholischen
Pfarrgemeinde Sankt Johann Baptist
als neuer Kontaktkreis Migration mit
geänderter Ausrichtung.

Das große Interesse
vieler Flüchtlinge und
jüdischen Migranten an
Kulturschätzen unseres
Landes bewog uns, ge-
meinsam auf Entdec-
kungsreise zu gehen.
Hier war uns der ge-
dankliche Austausch
zwischen Einheimi-
schen und Zugewan-
derten wichtig. Des-
halb waren und sind
unsere Unternehmun-
gen immer auch für In-
teressierte aus der Ge-
meinde und der weite-
ren Bevölkerung offen.
Weiterhin liegt uns daran,
die Deutschkenntnisse der Zuge-
wanderten verbessern zu helfen.
Viele von ihnen nehmen erfolgreich
am Deutschkurs teil, erreichen aber
keine Automatisierung im Gebrauch
der Sprache, da nur wenige der Ein-
heimischen in ihrer Nachbarschaft
oder auf dem Weg zum Einkauf mit
ihnen sprechen. Das Projekt „Kultur-
schätze“ dient damit der Annähe-
rung und dem gegenseitigen Verste-
hen von Einheimischen und Zuge-
wanderten, mit dem Ziel eines von
Respekt und gegenseitiger Achtung
getragenen Miteinanders. Insbeson-
dere als Katholiken möchten wir in-
spirierend sein und zur Begegnung
auffordern. Unser Ansatz ist die Er-
möglichung von Kontakten, die ein
gegenseitiges Einladen, Aufmerksam-
machen, Zeigen und Erklären bein-
halten. Die Erkenntnis des gegensei-
tigen Ergänzens soll alle bereichern.

Momentan haben wir die Möglich-
keiten, etwa vier Veranstaltungen
pro Jahr zu organisieren. Bei den
Teilnehmern unserer Fahrten han-
delt es sich auch um Menschen un-

terschiedlicher Religionsgemein-
schaften. Die Besichtigung speziell
von Gotteshäusern kann Gespräche
anregen und dazu führen, dass wir,
die Einheimischen, auch die kulturel-
len und religiösen Prägungen der Zu-
wanderer kennen und respektieren
lernen.

Von unseren letzten Unternehmun-
gen möchten wir berichten: Ende

November wurde in Jena im Wohn-
heim der Asylbewerber und jüdi-
schen Migranten für zwei Stunden
vorweihnachtliche Stimmung gezau-
bert: 40 Bewohnern waren der Ein-
ladung des Kontaktkreises Migration
gefolgt, gemeinsam der Weihnacht
auf die Spur zu kommen. Mit typi-
schem Tischschmuck stimmten wir
uns bei Gebäck und Tee in der Un-
terkunft in Lobeda  auf Weihnachten
in Deutschland ein. Anhand von Dias
sprachen wir winterliche Bräuche
und die kirchlichen Hintergründe der

Weihnacht an. Auch die Bewohner
brachten allerlei Leckereien mit und
erwähnten ihre Bräuche. Dass das
gegenseitige Einladen und Einbezie-
hen richtig Spaß macht, wurde beim
gemeinsamen Singen erster Advents-
und Winterlieder deutlich.

Dieser Nachmittag ging thematisch
einer Fahrt nach Erfurt voraus, die
den Dom und Weihnachtsmarkt zum

Ziel hatte. Zu der Bahnreise sind
39 ausländische Mitbürger und Mit-
glieder der Katholischen Gemeinde
am 4. Dezember gemeinsam ange-
treten. Dabei entstanden Kosten,
die für die Migranten durch den
Kontaktkreis finanziert werden
konnten, wobei weitere eingewor-
bene Spendenmittel sehr hilfreich
waren. Wir hatten eine Führung im
Dom organisiert (von uns russisch
gedolmetscht), der sich ein Aufent-
halt auf dem Erfurter Weihnachts-
markt anschloss. Dort wurde auch

der Kauf von Verpflegung bzw.
weihnachtlichen Andenken mit
einer Bargeld-Ausgabe finanziell

unterstützt. Die
Stimmung während
dieser halbtäglichen
Fahrt war sehr gut.
Die Domführung ist
auf tiefes Interesse
gestoßen, wie sogar
die Führerin erfreut
bemerkte. Und auf
dem Weihnachts-
markt sind die Teil-
nehmer bei ent-
spannter Heiterkeit
miteinander näher
ins Gespräch ge-
kommen.

Für unsere ersten Fahrten im Jahr
2008 planen wir einen Besuch des
Glockenmuseums in Apolda, der
auch für Kinder spannenden Anre-
gungen bietet, sowie die Besichtigung
der Dornburger Schlösser, möglichst
mit Konzerterlebnis im neu eröffne-
ten Rokoko-Saal. Ein inhaltlicher
Schwerpunkt ist der historische Be-
zug Goethes zu Dornburg und Jena.

A. Schöner/ Fotos: M. Blanke
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Der Anfang ist gemacht

Neue Chancen für die berufliche Integration im Themenfeld Asyl

So ist auch der Titel des Memoran-
dums der Entwicklungspartnerschaf-
ten des Nationalen Thematischen
Netzwerkes Asyl in der europäi-
schen Gemeinschaftsinitiative
EQUAL. Die EQUAL-Projekte en-
deten zum 31.12.2007. Das Memo-
randum fasst wesentliche Erfahrun-
gen und Ergebnisse der Projektar-
beit zusammen und entwickelt da-
raus Empfehlungen für Politik, Ver-
waltung, Wirtschaft und die interes-
sierte Öffentlichkeit.

Auch das EQUAL- Projekt „Arbeit
und Bildung International“, das ein-
zigste EQUAL-Asyl-Projekt in Ost-
deutschland, stellte damit seine Ar-
beit ein. In dem Zeitraum von 2005
– 2007 wurden in einer so genann-
ten Entwicklungspartnerschaft, be-
stehend aus verschiedenen Organi-
sationen/ Trägern, innovative Ansät-
ze der Arbeitsmarktintegration von
Asylsuchenden und Geduldeten er-
probt. In „Arbeit und Bildung Inter-
national“ arbeiteten 7 Partner mit-
einander: DGB Bildungswerk Thü-
ringen e.V., Handwerkskammer Er-
furt, Berufsfortbil-
dungswerk GmbH
Erfurt, Jüdische
Landesgemeinde
Thüringen, Flücht-
lingsrat Thüringen
e.V., Internationa-
ler Bund Erfurt
und das Diakoni-
sche Werk aus
Schwabach/Bay-
ern. Etwa 160
Asylsuchende/
Geduldete und jüdische Zuwanderer
lernten und arbeiteten im Projekt
gemeinsam. Der Ansatz des Projekts
bestand darin, Sprachunterricht und
fachliche Qualifizierung mit prakti-
schen Arbeitserfahrungen zu kombi-
nieren und die TeilnehmerInnen in-
dividuell zu betreuen. Durch die
Teilnahme am Projekt erhielten die-

se nicht nur Zeugnisse, sondern
hatten auch Kontakt zu deut-
schen Unternehmen. Zudem er-
hielten sie vom Flüchtlingsrat
Thüringen und der Jüdischen
Landesgemeinde psychosoziale
Beratung. Doch auch die betei-
ligten Unternehmen erhielten
Unterstützung. Interkulturelle
Beratung wurde genauso ange-
boten wie konkrete Unterstüt-
zung bei der Überwindung bü-
rokratischer Hürden und Semi-
nare zur Schulung Haupt- und
Ehrenamtlicher in der Flücht-
lingsarbeit.

Leitmotiv des Memorandums
der EQUAL-Asyl-Projekte ist
die Verwirklichung des Rechts
auf Bildung, Ausbildung und Er-
werbstätigkeit für Asylsuchende und
Geduldete. Sie als Menschen anzuer-
kennen, die Wissen, Kompetenzen
und Erfahrungen aus ihren Her-
kunftsländern mitbringen, die als
Ressourcen gewürdigt und gefördert
werden müssen, ist die Basis, um

eine Arbeits-
marktintegra-
tion zu er-
möglichen.
Zum Teil
konträr dazu
stehen die ge-
setzlichen Re-
gelungen des
Arbeitsmarkt-
zuganges, die
Verwaltungs-
praxis oder
auch das ge-

sellschaftliche Umfeld. In diesem
Spannungsfeld agierten die
Equal-Projekte. Nicht immer mit Er-
folg. Und dennoch: gerade hier hat
sich die Netzwerkstruktur zwischen
den Projektpartnern als sehr sinnvoll
erwiesen. Durch die enge Verzah-
nung konnten auftretende Probleme
frühzeitig erkannt, gemeinsam nach

Lösungsansätzen gesucht und Pro-
jektergebnisse regional verankert
werden.

Erfahrungen aus dem Projekt

Für die meisten Asylsuchenden/Ge-
duldeten bestand mit der Projekt-
teilnahme das erste Mal in Deutsch-
land die Möglichkeit an einem
Deutschkurs teilzunehmen, berufli-
che Perspektiven zu beraten, Kon-
takt zu einem deutschen Unterneh-
men zu finden oder auch nur regel-
mäßig den Landkreis des Asylheimes
verlassen zu dürfen.Da sich der
deutschen Arbeitsmarkt und das Bil-
dungssystem oft stark von den Her-
kunftsländern unterscheidet (z.B.
Wertigkeit von einzelnen Berufen
und Arbeitsmarkt“tauglichkeit“), gab
es bei den TeilnehmerInnen (TN)
viele Unsicherheiten. Der unsichere
Aufenthalt, persönliche und psycho-
soziale Probleme aufgrund der Le-
benssituation und der Fluchterfah-
rungen erschwerten mitunter eine
Konzentration auf die berufliche Bil-
dung. Die Erfahrungen haben ge-
zeigt, dass es unbedingt notwendig
ist, hier gezielte Unterstützung anzu-
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bieten, damit vorhandene Kompe-
tenzen genutzt, rechtliche und sozia-
le Probleme angegangen und berufli-
che Perspektiven ermöglicht werden
können. Erstaunlich war, wie viel
Kraft und wie viel Selbsthilfepoten-
tiale in den Menschen auch nach jah-
relangen Restriktionen der deut-
schen Asylpraxis (Asylheime, Wert-
gutscheine, keine Arbeit, etc.) steck-
ten, wenn man ihnen nur die Mög-
lichkeit gibt, eine Perspektive für
sich hier entwickeln zu können.

Auf Seiten der Unternehmen gab es
ganz unterschiedliche Erfahrungen,
die von PraktikantInnen als einer
kostenloser Arbeitskraft bis hin zu
echtem Bemühen um Integration in
den Betrieb reichten. Ersteres ist vor
dem Hintergrund der „Generation
Praktikum“, also einem Überange-
bot an Praktikumsanfragen, und
Niedriglohnjobs (mehr oder weni-
ger) zu verstehen. So gab es zum
Teil wenig Bereitschaft, sich auf un-
sere TN einzulassen, bereits die
Zur-Verfügung-Stellung eines Prakti-
kumsplatzes wurde dann schon als
Bereitschaft verstanden. Oft ent-
scheidend für das Unternehmen
war, ob sich ein tatsächlichen Markt-
vorteil (z. B. durch besondere
Sprachkenntnisse) ergeben könnte
oder auch, dass die ausländischen
PraktikantInnen mindestens so gut

“funktionieren” müssen
wie Deutsche bzw. besser
sein müssen. Trotz
schlechterer Zugangs-
chancen liegt also die
„Meßlatte“ deutlich höher.

Die ausländerrechtlichen
Vorgaben und ein starres
Bürokratiesystem verun-
möglichen Asylsuchenden
und Geduldeten weitge-
hend den Zugang zu Ar-
beits- und Bildungsange-
boten. Auch wenn die
rechtliche Möglichkeit be-
steht, werden die Rege-
lungen zum Teil sehr re-
striktiv ausge-
legt, anstatt
Handlungsspiel-
räume positiv zu
nutzen. Die

Überwindung der institu-
tionellen und rechtlichen
Beschränkungen ist für die
Einzelnen allein oft nicht zu
schaffen. Chancen und
Möglichkeiten hängen oft
an dem Wohlwollen und
Engagement einzelner Be-
hördenmitarbeiterInnen
und der jeweiligen Region.
So gab es beispielsweise
Ausländerbehörden, die
sehr bereitwillig und trans-
parent über die Erlaubnis
zur Projektteilnahme der
TN entschieden, während
zwei andere generell keinen Weiter-
bildungsbedarf der ihnen zugeordne-
ten Asylsuchenden sahen bzw. es im
Einzelfall einfach nicht für sinnvoll
und geboten hielten.

Mit dem geänderten Zuwanderungs-
gesetz im August 2007 wurde auch
der Zugang zum Arbeitsmarkt für
langjährig Geduldete geöffnet. Es
bleibt abzuwarten, inwieweit das
Einfluss auf den Thüringer Arbeits-
markt haben wird. Die Möglichkeit
einer beruflichen und gesellschaftli-
chen Integration der Asylsuchenden
und Geduldeten wäre sehr zu wün-
schen.

Auch das Bafög- und das BAB- Recht
(finanzielle Unterstützung bei Ausbil-

dung und Studium) wurde zum
1.1.2008 geändert und Verbesserun-
gen für Menschen mit humanitärem
Aufenthalt geschaffen. Nach wie vor
sind aber Asylsuchende und Gedul-
dete weitgehend davon ausgeschlos-
sen. Dabei klingt es doch beinahe
banal, Asylsuchenden und Gedulde-
ten, die in Deutschland einen Schul-
abschluss gemacht haben, auch den
Zugang zu weiterführenden Bil-
dungsangeboten/ Studium inkl. der
finanziellen Förderung/ Ermögli-
chung zu gewähren — ist es aber
nicht.

Es bleibt also noch viel zu tun, aber
der Anfang ist gemacht.

Ellen Könneker

Das „Memorandum“ finden Sie un-
ter www equal-asyl.de. Es kann kos-
tenlos bestellt werden bei: Deutsche
Vertriebsgesellschaft DVG; “Der An-
fang ist gemacht”, Bestell-Nr.
160-37360;
Englische Übersetzung, Bestell-Nr.
160-37370; Tel.: 02225 / 926-0

Den „Reiseführer“ mit Erfahrungen
und Berichten durch das
Equal-Projekt „Arbeit und Bildung
International“ finden Sie unter . Er
kann kostenlos gegen Rückporto be-
stellt werden unter: oeffentlich-
keit.equal@dgb-bwt.de bzw. beim
DGB Bildungswerk Thüringen e.V.,
Warsbergstr. 1, 99092 Erfurt
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Tätigkeitsstatistik der Thüringer Härtefallkommission für das Jahr 2007 vorgelegt

Die Thüringer Härtefallkommission
legte zum Jahresbeginn 2008 ihre Tä-
tigkeitsstatistik für das Jahr 2007 vor.
Die Härtefallkommission ist auf der
Grundlage des § 23a des Aufenthalts-
gesetzes (AufenthG) seit Anfang 2005
beim Thüringer Innenministerium ein-
gerichtet und eröffnet in besonderen
Ausnahmefällen eine zusätzliche Mög-
lichkeit, einem ausreisepflichtigen
Ausländer aus dringenden humanitä-
ren oder persönlichen Gründen eine
Aufenthaltserlaubnis zu erteilen. Auf
Antrag der Mitglieder der Härtefall-
kommission kann diese Härtefallersu-
chen an das Thüringer Innenministeri-
um richten, welches dann über die Er-
teilung einer Aufenthaltserlaubnis ent-
scheidet.

Der Vorsitzende der Härtefallkom-
mission Staatssekretär Rüdiger Hütte:
„Die Härtefallkommission hat auch im
zurückliegenden Jahr wertvolle Arbeit
geleistet. Die Mitglieder haben sich
gründlich und verantwortungsbewusst
mit jedem Antrag auseinandergesetzt.
Dafür gebührt ihnen großer Dank,
denn so konnten jeweils Lösungen ge-
funden werden, die den in vielen Fäl-
len schweren menschlichen Schicksa-
len und persönlichen Problemen ge-
recht werden. Das Innenministerium
hat auf dieser Grundlage für insgesamt
61 Personen aus dringenden humani-
tären oder persönlichen Gründen die
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
angeordnet.“

Die Möglichkeit der Erteilung einer
Aufenthaltserlaubnis im Wege des
Härtefallersuchens besteht zusätzlich
zu der Bleiberechtsregelung nach dem
Beschluss der Innenministerkonferenz
vom November 2006 bzw. der so ge-
nannten Altfallregelung des neuen §
104a AufenthG. Wahrend für ein Här-
tefallersuchen dringende humanitäre
oder persönliche Gründe ausschlagge-
bend sind, stellt die Bleiberechts-
bzw. Altfallregelung auf die faktische,
wirtschaftliche und soziale Integration
des Ausländers ab.

Insgesamt behandelte die Härtefall-
kommission im Jahre 2007 32 Anträ-

ge, betreffend 105 Personen, von de-
nen zehn jedoch bereits im Vorjahr
gestellt wurden. In neun Fällen (33
Personen) wurde nach anderen Vor-
schriften eine Aufenthaltserlaubnis er-
teilt. In drei Fällen (vier Personen) lag
ein Ausschlussgrund nach der Thürin-
ger Verordnung über die Härtefall-
kommission oder ein Erteilungsverbot
nach dem Aufenthaltsgesetz vor. In ei-
nem Fall betreffend eine Person stell-
te die Härtefallkommission kein Ersu-
chen an das Innenministerium. Hin-
sichtlich der verbleibenden 19 Fälle ist
das Innenministerium dem Härtefal-
lersuchen in 17 Fällen (61 Personen)
gefolgt, in zwei Fällen (6 Personen)
nicht gefolgt.

Zur weiteren Information:

In Thüringen wurde am 21.12.2004
die Verordnung über die Thüringer
Härtefallkommission vom Kabinett
verabschiedet. Sie ist seit dem
01.02.2005 in Kraft. Die Härtefall-
kommission besteht aus dem nicht
stimmberechtigten Staatssekretär im
Thüringer Innenministerium als Vor-
sitzendem sowie acht stimmberech-
tigten Mitgliedern aus verschiedenen
gesellschaftlichen Institutionen. Es sind
dies der Vorsitzende des Petitionsaus-
schusses, der Ausländerbeauftragte
beim Thüringer Ministerium für Sozia-
les, Familie und Gesundheit, je ein
Vertreter der Liga der Freien Wohl-
fahrtspflege, der römisch-katholischen
Kirche, der evangelisch-lutherischen
Kirche, der Landesärztekammer, des
Gemeinde- und Städtebunds und des
Thüringischen Landkreistags.

Bezogen auf die im Jahre 2007 gestell-
ten Anträge (ohne die im Vorjahr ge-
stellten, aber in 2007 bearbeiteten
Anträge), wurde die Härtefallkommis-
sion wie folgt tätig:

Gesamtzahl der gestellten Anträge: 33
(96 Personen)

Davon zurückgezogen: 3 (6 Personen)
- Hiervon abschließend behandelte
Anträge: 22 (67 Personen)

- Noch nicht abschließend behandelte
Anträge: 8 (23 Personen)

Ausschlussgrund oder Erteilungsver-
bot: 2 (3 Personen)

Anderweitige Erteilung einer Aufent-
haltserlaubnis: 6 (18 Personen)

Härtefallersuchen
- gestellt: 13 (45 Personen)
- nicht gestellt,: 1 ( eine Person)

Davon ist das Thüringer Innenministe-
rium
- dem Ersuchen gefolgt: 12 (44 Perso-
nen)
- nicht gefolgt: 1 (eine Person)

Die Anträge an die Härtefallkommissi-
on betreffen Personen aus folgenden
Ländern:
Irak: 5
Aserbaidschan: 4
Russland: 4
Serbien: 4
Armenien: 3
Libanon: 3
Türkei: 3
Äthiopien: 1
Kongo: 1
Sierra Leone: 1
Staatenlos: 1
Togo: 1
Tunesien: 1
Ukraine: 1

Im Jahre 2007 haben sechs Sitzungen
der Härtefallkommission stattgefun-
den. 2006 waren es neun. Gegenüber
den in 2007 gestellten 33 Antragen
waren es im Jahre 2006 69 Anträge,
bezogen auf 267 Personen. Der Rück-
gang der Anträge um zirka die Hälfte
ist auf die Bleiberechts- und die Altfall-
regelung zurückzuführen. Diese bei-
den Regelungen ermöglichen es nun-
mehr den Ausländerbehörden in einer
Vielzahl von Fallen eine Aufenthaltser-
laubnis zu erteilen, so dass ein Härte-
fallersuchen damit nicht mehr nötig
ist.

Thüringer Innenministerium
Pressemitteilung 01/08 vom 09.01.2008
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„Wenn sie ins Wasser fallen, dann ertrinken sie“

Über die Situation von Flüchtlingen in der Ägäis und die Praktiken der
griechischen Küstenwache.

»Die Abschiebung nach Griechen-
land wird angeordnet«, entscheidet
das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge – ohne den Asylantrag in-
haltlich zu prüfen. Immer häufiger
wird PRO ASYL mit solchen Ent-
scheidungen konfrontiert. Nach den
Bestimmungen der Europäischen
Union ist in der Regel der Staat für
das Asylverfahren zuständig, über
den der Flüchtling eingereist ist. In
diesem Fall ist es Griechenland. Aber
wie ist es um den Flüchtlingsschutz
in Griechenland bestellt?

Für viele Menschen – vor allem aus
dem Irak, Afghanistan, dem Iran und
Somalia – führt der Fluchtweg über
die Ägäis. Sie versuchen, von der
Türkei auf eine der griechischen In-
seln zu gelangen, die oft nur wenige
Kilometer vom türkischen Festland
entfernt liegen. In letzter Zeit er-
reichten PRO ASYL beunruhigende
Nachrichten über den Umgang mit
Flüchtlingen in Griechenland. Im
Sommer 2007 waren Karl Kopp, Eli-
as Bierdel und Günter Burkhard vor
Ort, um sich ein Bild zu machen.

Was passiert auf See?

Flüchtlinge berichten: - Les-

bos, Juli 2007:

Wir treffen mit Flüchtlingen zu-
sammen und bitten sie, uns von
ihren Erlebnissen zu berichten.
Obwohl die meisten Angst haben,
offen zu sprechen, können wir eini-
ges in Erfahrung bringen. Normaler-
weise führt der Fluchtweg über Land
bis an die türkische Küste. Dort stei-
gen die Flüchtlinge in kleine
Schlauchboote um. Der Wind treibt
die Menschen in den winzigen Boo-
ten dann in Richtung Lesbos. Doch
nicht alle erreichen unbeschadet fes-
ten Boden. »Mit unserem Schlauch-
boot hatten wir fast die vor uns liegen-
de griechische Insel Lesbos erreicht.
Plötzlich tauchte ein Boot der griechi-
schen Küstenwache auf. Die Beamten
schlugen uns. Dann fuhren sie mit uns
zurück auf das offene Meer. Wir muss-
ten unsere Gürtel und Schuhe auszie-
hen und wurden ohne Wasser und
Nahrung auf einer unbewohnten Insel
ausgesetzt. Wir sahen Schiffe vorbei-
fahren, denen wir verzweifelt gewun-

ken haben. Erst nach drei Ta-
gen wurden wir von einem Boot
der türkischen Küstenwache ge-
rettet. Von dort wurden wir ans
türkische Festland gebracht.
Erst bei einem weiteren Ver-
such gelang uns die Flucht nach
Griechenland.« (16jähriger
Afghane auf Lesbos)

»Die griechische Küstenwache
zwang uns auf hoher See, wie-
der in unsere Schlauchboote zu
steigen. Vorher machten sie mit
Messern kleine Löcher hinein.
Jede Gruppe bekam nur ein
Paddel ausgehändigt. Unsere
Schuhe wurden einfach ins
Meer geworfen. Es war sehr
schwer für uns, mit den beschä-
digten Booten und nur einem
Paddel an die Küste zurückzu-

kommen. Wir erreichten eine unbe-
wohnte Insel. Es gab dort kein Wasser
und auch nichts Essbares. Wir mach-
ten Feuer, um auf uns aufmerksam zu
machen. Unter uns waren auch Min-
derjährige. Nach zwei Tagen retteten
uns die türkischen Behörden. Man
hielt uns drei Tage in Haft und ließ uns
dann frei. Das war vor etwa drei Mo-
naten. Ich versuchte vier Mal von der
Türkei nach Griechenland zu kommen.
Erst beim fünften Mal schaffte ich es.«
(Afghanischer Flüchtling auf Lesbos)

Systematische Menschenrechts-

verletzungen als Methoden der

griechischen Küstenwache

Immer wieder berichten die Flücht-
linge von Übergriffen und  Schlägen
der griechischen Küstenwache sowie
von Versuchen, ihre Flucht auf offe-
nem Meer zu unterbinden. Wir be-
obachten, wie Boote der Küstenwa-
che ohne Beleuchtung abends auf
See auslaufen. Die Boote der Küs-
tenpatrouille sollen aus EU-Mitteln
finanziert worden sein, um die illega-
le Fischerei zu bekämpfen. Nun
werden sie zur Jagd auf Flüchtlinge
eingesetzt.

Welcher Geist in der Behörde
herrscht, wird aus einer Aussage des
Chefs der Küstenwache von Lesbos
deutlich:»Wir verteidigen Europa!
Die Außengrenzen von Europa sind
gleichzeitig die griechischen Gren-
zen.« Ein anderer Offizier berichtet
uns in einem Interview vertraulich
von den Einsätzen seines Patrouillen-
bootes:

Fortsetzung auf Seite 13
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Frage: »Wie lautet der Befehl, wenn
ein Boot gesichtet ist?«

Antwort: »Schickt sie zurück! Wenn
es in der Nähe der Seegrenze ist,
dann werden die Boote aufgefor-
dert, zurück zu fahren. Notfalls zie-
hen wir sie mit einem Seil rüber. ...
Und wenn sie dann ihr Boot nicht
unbrauchbar machen – das ist dann
ihr Fehler! Dann packen wir sie wie-
der in ihr Boot und bringen sie zu-
rück an die türkische Küste oder auf
eine türkische Insel. Das ist natürlich
nicht offiziell, die Türken dürfen das
nicht merken. Entweder wir ziehen
sie in ihrem eigenen Boot, oder wir
nehmen die Leute und das Boot an
Bord. Dann fahren wir in die türki-
schen Gewässer, setzen das Boot
aus und die Leute da rein. […]«

Frage: »Was ist mit den
Verletzten, den Toten?«

Antwort: »Viele von den
Leuten können ja nicht
schwimmen. Wenn sie ins
Wasser fallen, dann ertrin-
ken sie. Dann hängt es
von der Strömung ab, ob
die Leichen hier angetrie-
ben werden. Manchmal
finden aber auch
Fisch-Trawler Skelette
oder Leichenteile in ihren
Netzen.«

Die dokumentierten Be-
richte der Flüchtlinge und
die Aussagen von Mitarbeitern der
Küstenwache machen deutlich: Be-
amte der griechischen Küstenwache
verletzen systematisch die Men-
schenrechte. Flüchtlinge auf offener
See in zerstörten Booten wieder
auszusetzen, ist ein Verbrechen.

Was geschieht, wenn die Flücht-

linge Land erreichen?

Das Beispiel Lesbos.
Das an die Nordküste von Lesbos
grenzende Gebirge ist fast 1.000
Meter hoch. Manche Flüchtlinge
werden nach stundenlangem Heru-
mirren auf der Landstraße von der
Polizei aufgegriffen, andere schlagen
sich bis zu einer Polizeistation durch.
Nachdem die Flüchtlinge registriert
worden sind, werden sie in einem

gefängnisähnlichen Lager unterge-
bracht. Nach einem Schnellverfah-
ren, das in griechischer Sprache
ohne Dolmetscher abläuft, werden
sie wegen illegaler Einreise bis zu
drei Monate inhaftiert. Niemand
fragt sie, ob sie Flüchtlinge sind und
einen Antrag auf Asyl stellen wollen.
Kein Anwalt klärt sie über ihre Rech-
te auf. Bei der Haftentlassung erhal-
ten sie ein Dokument mit der Auf-
forderung, Griechenland zu verlas-
sen.

Haft in menschenunwürdigen

Verhältnissen.

Zusammen mit griechischen Anwäl-
ten und Vertretern der örtlichen
Asylinitiativen suchen wir die Haftan-
stalten auf Samos, Chios und Lesbos

auf. Das Haftlager Samos befindet
sich in einem uralten, völlig ver-
dreckten Gebäude. Beim Betreten
schlägt uns unbeschreiblicher Ge-
stank entgegen. Ein Sanitärtrakt exis-
tiert de facto nicht. Für 200 Men-
schen gibt es nur eine funktionieren-
de Toilette. Viele leiden aufgrund
der katastrophalen hygienischen Si-
tuation an ansteckenden Hautkrank-
heiten. Das Haftlager Chios befindet
sich außerhalb des Ortes am Hang.
Die Menschen sind in Containern
und Baracken untergebracht. Es ist
glühend heiß, die Container stehen
ungeschützt in der Sonne. Das Lager
ist mit Stacheldraht von der Außen-
welt abgeschirmt. Im Haftlager Les-
bos werden die Menschen in einer
ehemaligen Fabrikhalle eingesperrt.

Auch hier sind die sanitären Verhält-
nisse katastrophal. Es mangelt sogar
an sauberem Trinkwasser. Obwohl
es in der Halle enorm heiß und sti-
ckig ist, dürfen die Menschen das
Gebäude nicht verlassen. Insgesamt
bestätigen unsere Recherchen vor
Ort auf erschütternde Weise, dass
Griechenland für Asylsuchende kein
funktionierendes Aufnahmesystem
eingerichtet hat. Griechenlands An-
erkennungsquote ist europaweit mit
0,6 Prozent die niedrigste. Im Jahr
2006 befanden sich über 10.000
Menschen im Asylverfahren. Die
griechischen Behörden stellen aber
nur rund 750 Aufnahmeplätze im
ganzen Land bereit. Die meisten die-
ser Unterkünfte erfüllen nicht einmal
minimale Standards. UNHCR Grie-

chenland kritisiert in diesem
Zusammenhang, dass der
Zugang zu medizinischer
Versorgung und Schulbildung
nicht gewährleistet ist. Au-
ßerdem werden keine spe-
ziellen Maßnahmen für die
besonders Schutzbedürftigen
wie Opfer von Folter, unbe-
gleitete Minderjährige,
schwangere Frauen und Be-
hinderte getroffen.

Zur bedrückenden Situa-

tion unbegleiteter Flücht-

lingskinder.

Minderjährige Flüchtlinge
werden in Griechenland in

der Regel wie Erwachsene behan-
delt. Dies bedeutet, dass sie eben-
falls Opfer von illegalen Zurückwei-
sungen, Misshandlungen und Demü-
tigungen werden. Wir trafen Jugend-
liche, die ebenso wie erwachsene
Flüchtlinge ohne jede Hilfe und Ver-
pflegung auf einer unbewohnten In-
sel ausgesetzt wurden. Auch Min-
derjährige werden inhaftiert. Im
Haftlager Lesbos trafen wir auf über
30 Minderjährige aus Afghanistan.
Was geschieht, wenn die Jugendli-
chen aus der Haft freikommen? In
der Regel reisen sie mit einer Fähre
weiter nach Athen. In der Millio-
nenstadt stehen jedoch gerade ein-
mal 10 Aufnahmeplätze für unbeglei-

Fortsetzung auf Seite 14
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tete minder ährige Flüchtlinge zur Ver-

fügung.  ir treffen auf  unge Flüchtlin -

ge, die in Parks leben. Sie berichten von

sexuellen Belästigungen und  bergrif-

fen.  iederholt hat der griechische Om -

budsmann auf die eklatanten Defizite

des Aufnahmesystems für Flüchtlings-

kinder hingewiesen. Die Regelinhaftie-

rung von bis zu drei Monaten verstößt

sowohl gegen die griechische Verfas-

sung als auch gegen die Kinder-
rechtskonvention der Vereinten Na-

tionen. Griechenland hat diese ohne
Vorbehalte unterzeichnet. Doch die
Rechte von Kindern existieren in
Griechenland nur auf dem Papier.

Warum trägt auch Deutschland

für die griechischen Verhältnisse

Verantwortung?

Laut den EU-Bestimmungen müssen
Asylsuchende in der Regel ihr Ver-
fahren in dem EU-Land betreiben,
das sie auf ihrer Flucht zuerst betre-
ten haben. Dadurch werden die Län-
der im Zentrum Europas immer ef-
fektiver abgeschottet. Flüchtlinge,
die es über Griechenland bis nach
Deutschland schaffen, werden also
wieder zurück nach Griechenland
geschickt. Dabei bleibt außer Acht,
dass man dort nicht in der Lage oder
willens ist, ein Asylverfahren, das
den Richtlinien der Genfer Flücht-
lingskonvention und den europäi-
schen Vorgaben entspricht, durchzu-
führen. Deutsche Behörden setzen
sich in der Regel nicht mit der Situa-
tion in Griechenland auseinander.

Die Folgen dieser fragwürdigen Poli-
tik liegen auf der Hand: Während
sich die »Kernländer« der EU, wie
auch Deutschland, auf bequeme Art

ihrer Verantwortung für eine huma-
ne Flüchtlingspolitik entziehen, weh-
ren die EU-Mitglieder an den Außen-
grenzen Flüchtlinge brutal ab.

»Wird Deutschland auf Lampedusa
und Lanzarote gegen illegale Einwan-
derer verteidigt, Herr Schäuble?« –
»Aber natürlich. In einem Europa, in
dem an den Binnengrenzen nicht mehr
kontrolliert wird, werden die Grenzen
jedes Mitgliedstaates an den gemein-
samen Außengrenzen überwacht. Das

ist das Prinzip europäi-
scher Integration.«
(Bundesinnenminister
Dr. Wolfgang Schäu-
ble in der Frankfurter
Allgemeine Zeitung
am 29. März 2007)

Was tut PRO

ASYL?

PRO ASYL unter-
stützt Asylinitiativen
in Griechenland und
fördert in konkreten

Einzelfällen aus Mitteln des Rechts-
hilfefonds Klagen von Flüchtlingen
gegen Griechenland bis hin zum Eu-
ropäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte.

PRO ASYL informiert gemeinsam
mit griechischen Partnerorganisatio-
nen die europäische Öffentlichkeit
und wendet sich an das Europäische
Parlament, die Europäische Kommis-
sion, an den Menschenrechtskom-
missar und das Antifolterkomitee
des Europarates sowie an die Kom-
mission der Vereinten Nationen für
die Rechte des Kindes.

• Unsere Forderungen lauten:

Einhaltung der Menschenrechte in
Griechenland: Die illegalen Prakti-
ken der griechischen Küstenwache
stellen eklatante Verletzungen der
Europäischen Menschenrechts-
konvention dar. Diese müssen so-
fort beendet werden. PRO ASYL
hat das Antifolterkomitee des Eu-
roparates und den Menschen-
rechtskommissar des Europarates
informiert und sie aufgefordert
weiter aufzuklären.

• Schutz von Minderjährigen: Flücht-
lingskinder gehören nicht in Haft.

Sie müssen besonders geschützt
werden. Dazu gehört ein kindge-
rechtes Aufnahmesystem, welches
bis jetzt in Griechenland nicht
existiert.

• Einrichtung eines adäquaten Sys-
tems der Flüchtlingsaufnahme und
-versorgung. Dazu gehören unab-
hängige Beratungseinrichtungen
und menschenwürdige Unterkünf-
te ohne Haftcharakter.

• Fairer Zugang zu einem Asylver-
fahren und Beendigung der Rege-
linhaftierung von ankommenden
Flüchtlingen: Die Europäische
Union muss durchsetzen, dass der
Mitgliedstaat Griechenland Flücht-
lingen den Zugang zu einem fairen
Asylverfahren ermöglicht. Grie-
chenland verstößt gegen
EU-Recht. PRO ASYL hat die Eu-
ropäische Kommission aufgefor-
dert, ein Vertragsverletzungsver-
fahren gegen Griechenland einzu-
leiten.

• Keine Abschiebung von Flüchtlin-
gen nach Griechenland: PRO ASYL
hat die Bundesregierung aufgefor-
dert, bis auf weiteres keine Flücht-
linge im Rahmen der europäischen
Zuständigkeitsregelungen nach
Griechenland zu überstellen.

Ein ausführlicher Bericht wird vom
Förderverein PRO ASYL, der Stif-
tung PRO ASYL und der Vereinigung
der Rechtsanwälte für die Rechte
von Flüchtlingen und Migranten aus
Athen veröffentlicht. Weitere Infor-
mationen unter www.proasyl.de.

Fortsetzung von Seite 13
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Thüringer Landtag:

Regierungsmehrheit lehnt Antrag zur gleichberechtigten Behandlung von Flüchtlingen ab

Wenig überraschend wurde am Frei-
tag, dem 16. November 2007, ein
Antrag der Fraktion DIE LINKE im
Thüringer Landtag zur Gewährung
von Leistungen nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetz in Form von
Bargeld nach einer hitzigen Debatte
von der Mehrheit im Thüringer
Landtag abgelehnt.

Die Fraktion DIE LINKE hatte den
Antrag aufgrund eines Schreibens
der Arbeitsgruppe der kommunalen
Ausländerbeauftragten eingebracht,
die gefordert hatten, das Sachlei-
stungsprinzip zugunsten einheitlicher
Geldzahlungen für Asylbewerber
und Geduldete nach § 3 Asylbewer-
berleistungsgesetz abzuschaffen. An-
lass für diese Forderung war die lan-
desweite Vertragskündigung des
Chipkartenanbieters Sodexo. Die
Ausländerbeauftragten hatten in ih-
rem Schreiben darauf aufmerksam
gemacht, dass der vom Gesetzgeber
zur Einschränkung der Zuwanderung
von Flüchtlingen nach Deutschland
1993 formulierte Vorrang von Sach-
leistungen gegenüber Geldleistungen
„vergleichsweise wenig Wirkung
entfalte“ und „das vermeintliche Re-
gulativ Leistungsgewährung nicht
oder kaum dazu beigetragen habe,
dass die Asylbewerberzahlen seit
Jahren deutlich rückläufig sind.“

Die LINKE hatte die Landesregie-
rung mit ihrem Antrag um einen Be-
richt zur Praxis der Leistungsgewäh-
rung für Asylsuchende, Geduldete
und weitere Leistungsberechtigte
nach § 3 Asylbewerberleistungsge-
setz in den Landkreisen und kreis-
freien Städten gebeten sowie gefor-
dert, durch Änderung der Thüringer
Verwaltungsvorschriften zur Durch-
führung des Asylbewerberleistungs-
gesetzes auf Landkreise und kreis-
freie Städte insofern einzuwirken,
dass landesweit die einheitliche Zah-
lung von Geldleistungen ermöglicht
werde. Außerdem forderte DIE LIN-
KE eine Bundesratsinitiative zur Ab-

schaffung des Asylbewerberlei-
stungsgesetzes.

Die Landesregierung reagierte in ih-
rem „Sofortbericht“ mit Unver-
ständnis auf die durch DIE LINKE
eingebrachten Forderungen. Die
Forderung, das Sachleistungsprinzip
aufzuheben und stattdessen eine
Bargeldzahlung an die Asylbewerber
auszureichen, sei „eine Aufforderung
zum Verstoß gegen geltendes
Recht.“, so Innenstaatssekretär Hüt-
te.

Die von der Fraktion DIE LINKE an-
geführten Beispiele aus Bundeslän-
dern, in denen ein solcher „Rechts-
verstoß“ schon seit Jahren prakti-
ziert wird, blieben ebenso ungehört
wie die geschilderten, die alltäglichen
Benachteiligungen sichtbar machen-
den, Beispiele oder entsprechende
Rechtsgutachten bzw. ein Zitat aus
einem Erlass des Sächsischen Innen-
ministeriums vom 21.09.2006:
„Nach Prüfung der Sach- und
Rechtslage obliegt die Entscheidung,
ob Bargeld zur Deckung der Grund-
leistung nach § 3 Asylbewerberlei-
stungsgesetz gewährt werden kann,
der jeweiligen Unterbringungsbehör-
de..”

Die SPD-Abgeordnete Birgit Pelke
befürwortete die Leistungsgewäh-
rung in Form von Bargeld und ging in
ihrem Redebeitrag insbesondere auf
die durch das Sachleistungsprinzip
erzeugten Angriffsflächen für Frem-
denfeindlichkeit ein sowie auf den
Pauschalverdacht möglichen Miss-
brauchs, dem Flüchtlinge ausgesetzt
sind.

Die mit Punkt 3 des Antrages gefor-
derte Initiative zur Abschaffung des
AsylbLG lehnte die SPD-Fraktion ab.

Wenig sachgerecht äußerte sich die
Rednerin der Regierungsfraktion,
Stauche. Das AsylbLG gehöre nicht
in eine Beratung des Thüringer
Landtages und zudem wären ja Art,

Umfang und Form derart, dass keine
Anreize geschaffen würden, „um aus
wirtschaftlichen Gründen in die Bun-
desrepublik zu kommen.“ So schön
wie das menschliche Anliegen sei,
„Wirtschaftsflüchtlinge auch in der
Bundesrepublik aufzunehmen, aber
ich denke und wir wissen es alle, un-
sere Bundes- und Landeskassen sind
nur beschränkt leistungsfähig. Wir
können dieses Land Deutschland
nicht kaputtmachen, indem wir die
ganze Welt bei uns aufnehmen. Da
sieht es dann nämlich auch so aus
wie überall.“

Und eigentlich schütze das Asylbe-
werberleistungsgesetz ja die Men-
schen, zum Beispiel vor Schlepper-
banden oder den „Familiengepflo-
genheiten gewisser Völkergruppen“.
Im Übrigen sei eigentlich alles gut, sie
kenne die Praxis in ihrem Landkreis,
„und die Mitarbeiterinnen dort in der
Sozialbehörde sind sehr zufrieden
mit dem System und sie möchten
auch gar keine Änderung.“

Der Antrag der LINKEN sei rein po-
pulistisch und wolle lediglich Unruhe
stiften.

Entsprechend wurden in getrennten
Abstimmungen zunächst die Forde-
rung nach Leistungsgewährung in
Form von Bargeld von der
CDU-Mehrheit und die Forderung
nach einer Bundesratsinitiative zur
Abschaffung des Asylbewerberlei-
stungsgesetzes mit den Stimmen von
CDU- und SPD-Fraktion abgelehnt.

Weder Thüringens Innenminister
Gasser, noch der Ausländerbeauf-
tragte der Landesregierung, Peters,
hielten es für nötig, der Debatte zu
folgen.

Sabine Berninger

Fortsetzung auf Seite 16
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UNTERSTÜTZEN SIE DEN FLÜCHTLINGSRAT THÜRINGEN E.V.!

¦ Ich/wir möchte(n) weitere Informationen und Einladungen zu den Treffen des UnOffenen Flüchtlingsrates erhalten.

AUFNAHME-ANTRAG

¦ Ich/wir möchte(n)¦ ordentliches Mitglied /¦ förderndes Mitglied ohne Stimmrecht des Flüchtlingsrates Thüringen

e.V. werden.

Ich/wir verpflichten uns, einen Jahresbeitrag von EUR ___________________ gemäß der Beitragsregelung an den Verein
zu entrichten. Jahresbeitrag 30 EUR für Einzelpersonen, 20 EUR für Personen ohne Einkommen, 6 EUR für Asylbewer-
ber/innen (bei Leistungen gemäß AsylbLG), Jahresbeitrag 100 EUR für Organisationen (der Vorstand kann im Einzelfall
Ausnahmen genehmigen, ausgehend von einem Mindestbeitrag von 30 EUR pro Jahr)

Name, Vorname:

Organisation:

Straße, PLZ, Ort:

Telefon/Fax/E-Mail:

Ort, Datum Unterschrift

DIE LINKE fordert: Keine rechtswidrige rückwirkende Schlechterstellung von Flüchtlingen!
Zum Entschließungsantrag der Linksfraktion im Thüringer Landtag, das Schreiben des Thüringer
Landesverwaltungsamtes zurückzunehmen und die Rückstufung auf § 3-Leistungen nicht rückwirkend anzuweisen,
erklärte Innenstaatssekretär Hütte: „Mit Ihrem Entschließungsantrag unterstellen Sie, dass die vom
Landesverwaltungsamt vorgegebene Anwendung des geänderten Asylbewerberleistungsgesetzes rechtswidrig ist.“
Nach dem eindeutigen Wortlaut § 2 Asylbewerberleistungsgesetz kämen erhöhte Sachleistungen erst dann in Betracht,
wenn über einen Zeitraum von insgesamt 48 Monaten abgesenkte Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
bezogen worden seien. Es sei nicht möglich, in diesen Zeitraum auch die Monate mit einzubeziehen, in denen die
Asylbewerber höhere Leistungen erhalten hätten.

Entsprechende, von Abgeordneten der LINKEN angeführte aktuelle Urteile verschiedener Sozialgerichte sowie der
Verweis auf das Schlechterstellungsverbot und den Vertrauensschutz blieben in der Plenardebatte am 16. November
2007 (und bleiben in der flüchtlingspolitischen Praxis der Landesregierung) unbeachtet.

Unbeeindruckt zeigten sich CDU-Fraktion und Landesregierung auch von den konkreten Auswirkungen der Rückstu-
fungen auf die Situation der Betroffenen.

Der Entschließungsantrag wurde in namentlicher Abstimmung bei 75 abgegebenen Stimmen mit 33 Ja- und 42 Nein-
stimmen abgelehnt.

„Wir hoffen, dass Sie alle, die Sie Flüchtlinge kennen, die von dieser Rückstufung betroffen sind, diese Betroffenen auf-
fordern, Widerspruch einzulegen, weil dieses Verfahren in unseren Augen rechtswidrig und unbedingt zu ändern ist.“,
so Sabine Berninger, Sprecherin für Migrationspolitik der LINKEN, zum Abschluss ihrer Rede.
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